
E-Mail-Marketing
und Recht



Warum braucht man eigentlich eine Einwilligung?

Wettbewerbsrecht, § 7 UWG:
Eine unzumutbare Belästigung ist insbesondere anzunehmen *…+
bei einer Werbung unter Verwendung von […] elektronischer Post, ohne dass eine vorherige 
ausdrückliche Einwilligung der Adressaten vorliegt.

Datenschutzrecht, § 4 Abs. 1 BDSG:
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit es der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses mit dem Betroffenen dient oder der Betroffene 
eingewilligt hat.

Telemediengesetz, § 12 Abs. 1 TMG:
Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten zur Bereitstellung von Telemedien nur 
erheben und verwenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift, die sich 
ausdrücklich auf Telemedien bezieht, es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat. 



E-Mails im Rahmen eines 
Vertragsverhältnisses:

Grundsätzlich immer zulässig

Email-Werbung:

Grundsätzlich nur
mit Einwilligung

Beispiele:
Auftragsbestätigung, Rechnung

Beispiele:
Absatz- und Nachfragewerbung

Wofür genau ist die Einwilligung erforderlich?



Wie sieht eine wirksame Einwilligung aus?

FREIWILLIG
Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht (§ 4a Abs. 1 BDSG).

TRANSPARENT
Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung *…+ hinzuweisen (§ 4a Abs. 1 BDSG).

BEWUSST, UND EINDEUTIG
Die Einwilligung kann elektronisch erklärt werden, wenn der Diensteanbieter sicherstellt, dass der Nutzer seine 
Einwilligung bewusst und eindeutig erteilt hat *…+ (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 TMG)

SEPARAT
Es ist eine gesonderte, nur auf die Einwilligung in die Zusendung von Werbung mittels elektronischer Post bezogene 
Zustimmungserklärung des Betroffenen erforderlich. (BGH, 16.07.2008, „Payback-Urteil“)

AUSDRÜCKLICH 
Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen bei Werbung unter Verwendung *…+ elektronischer Post, ohne 
dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt *…+ (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG)
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Kauf von E-Mail-Adressen?
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Wie weist man eine Einwilligung nach?

Die Beweislast für das Vorliegen einer Einwilligung trägt
der Versender einer Werbe-E-Mail.

Der Versender muss beweisen, dass tatsächlich der Inhaber
der E-Mail-Adresse, an die die E-Mail gesendet wurde, die
Einwilligung abgegeben hat und dass nicht ein Dritter
missbräuchlich die E-Mail-Adresse registriert hat.



Registrierung im Onlineformular: 
abc@xyz.de bestellt Newsletter

Confirmed-Opt-In?

E-Mail an ab@xyz.de: Bitte bestätige, dass Du 
unseren Newsletter wirklich beziehen willst.

Bestätigung (z.B. durch Anklicken eines Links)

Email an abc@xyz.de: Willkommen, falls Du Dich 
nicht angemeldet haben solltest, klicke bitte hier.

Oder Double-Opt-In?
Registrierung im Onlineformular: 
abc@xyz.de bestellt Newsletter



Double-Opt-In-Welcome-Mail



Double-Opt-In-Welcome-Mail



Protokollierung elektronischer Einwilligungen

Lieber abc@xyz.de, bitte bestätige, dass 
Du den Newsletter beziehen willst

Dauerhaft für die komplette Nutzungsdauer einer E-Mail-Adresse ist zu dokumentieren:

Inhalt der Einwilligungserklärung

Zeitpunkt (und evtl. IP-Adresse) der Registrierung

ggf. Versandzeitpunkt der Einladungs-Email (bei Double-Opt-In)

Inhalt der Einladungs-Email (bei Double-Opt-In)

Zeitpunkt der Bestätigung der Einwilligung (bei Double-Opt-In)

Zudem muss bewiesen werden, dass systembedingt sichergestellt ist,
dass nur E-Mail-Adressen in den Verteiler aufgenommen werden, die 
tatsächlich eingewilligt haben.



Einwilligung bei Minderjährigen?

Der Betroffene muss wissen, in was er einwilligt. Entscheidend ist dabei nicht 
die Volljährigkeit, sondern die individuelle Einsichtsfähigkeit des Betroffenen.

bis 14 Jahre: Keine Einsichtsfähigkeit

14 – 16 Jahre: Grauzone, situationsabhängig

ab 16 Jahre: Einsichtsfähigkeit kann grds. angenommen werden 



Einwilligung bei Minderjährigen?



„Haltbarkeit“ einer Einwilligung

Einwilligungen sind grundsätzlich wirksam, 
bis sie widerrufen werden.

Aber: Bei Erstversand 2 Jahre nach dem Zeitpunkt der 
Einwilligung ist die Einwilligung unwirksam.



Wie sieht es mit der Abmeldung aus?

Abmeldemöglichkeit

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 UWG:
Eine unzumutbare Belästigung ist insbesondere anzunehmen *…+ bei einer Werbung *…+ 
bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung 
zur Einstellung solcher Nachrichten richten kann, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

§ 13 TMG:
(2) Die Einwilligung kann elektronisch erklärt werden, wenn der Diensteanbieter 
sicherstellt, dass *…+
4. der Nutzer die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
(3) Der Diensteanbieter hat den Nutzer vor Erklärung der Einwilligung auf das Recht 
nach Absatz 2 Nr. 4 hinzuweisen.

Hinweis auf Abmeldemöglichkeit bereits bei Anmeldung



Pflichtfelder bei der Anmeldung

§ 3a BDSG: Datenvermeidung und Datensparsamkeit
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und
die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an
dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen […]

Erforderlich für die Zusendung eines E-Mail-Newsletters ist nur die
E-Mail-Adresse, maximal akzeptabel ist noch die Abfrage des Nach-
namens zur Personalisierung. Andere Daten dürfen nur als freiwillige
Angaben abgefragt werden.





Was gilt bei bestehenden Kundenbeziehungen?

§ 7 Abs. 3 UWG

Abweichend von Absatz 2 Nr. 3 ist eine unzumutbare Belästigung bei einer Werbung 
unter Verwendung elektronischer Post nicht anzunehmen, wenn

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder
Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten hat,

2. der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren
oder Dienstleistungen verwendet,

3. der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und

4. der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich
darauf hingewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann […]







Nutzung von Bestandsdaten für E-Mail-Werbung?

Problem:

Mögliche Lösung:

Angebot attraktiver (kostenfreier?) Zusatzdienstleistung, dabei 
- (erneute) Eingabe der E-Mail-Adresse durch den Kunden und
- Hinweis auf das Widerspruchsrecht



Absender und Betreff

„Werden kommerzielle Kommunikationen per elektronischer Post versandt, darf in der
Kopf- und Betreffzeile weder der Absender noch der kommerzielle Charakter der 
Nachricht verschleiert oder verheimlicht werden. Ein Verschleiern oder Verheimlichen 
liegt dann vor, wenn die Kopf- und Betreffzeile absichtlich so gestaltet sind, dass der 
Empfänger vor Einsichtnahme in den Inhalt der Kommunikation keine oder irreführende 
Informationen über die tatsächliche Identität des Absenders oder den kommerziellen 
Charakter der Nachricht erhält.“ (§ 6 Abs. 2 TMG)

Betreff „Fwd: Klassentreffen 2007“ 

Betreff „Ihre Steuerrückerstattung“

Absender „Staatsanwaltschaft“



Impressum in Werbe-E-Mails?

§5 Abs.1 TMG:
Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, 
in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien
folgende Informationen leicht erkennbar, 
unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu 
halten:
1. den Namen und die Anschrift *…+
2. Angaben, die eine schnelle elektronische 
Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation
mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse 
der elektronischen Post, 
*………..+

Newsletter fallen unter den Begriff „Telemedien“



Tell-a-friend

LG Berlin, 
Beschluss vom 18.08.2009, 
Az. 15 S 8/09



Tell-a-friend



Tell-a-friend

Individualisierte Nachricht des Empfehlers

Name/E-Mail-Adresse des Empfehlers als Absender

Keine zusätzlichen werbenden Inhalte

Möglichst keine Incentivierung/finanziellen Anreize

Beschränkung der Anzahl der Tell-a-friend-Mails

Löschung der Daten nach Versand der Tell-a-friend-Mail



Welche Rechtsfolgen hat rechtswidrige
E-Mail-Werbung?

Eingriff in das Allg. Persönlichkeitsrecht und den eingerichteten Gewerbebetrieb (§ 823 BGB)

Unzumutbare Belästigung = unlauterer Wettbewerb (§ 7 UWG)

Verstoß gegen das Datenschutzrecht (BDSG, TMG)

Abmahnung mit Unterlassungserklärung durch Adressaten der E-Mail

Abmahnung mit Unterlassungserklärung durch Konkurrenten bzw. WBZ und vzbv

Gerichtliche Unterlassungsverfügung (mit Ordnungsgeldandrohungen)

Vorgehen der Datenschutzaufsichtsbehörde (mit Bußgeld)

Negative Medienresonanz



Vertragsinhalte bei E-Mail-Kampagnen

OLG Düsseldorf, 
Urt. V. 24.11.09, 
Az. I-20 U 137/09

Zusicherung der Rechtskonformität der E-Mail-Werbung

Käufer von E-Mail-Adressen darf sich nicht auf allgemeine
Zusicherungen des Verkäufers von Adressdaten verlassen, 
sondern muss die Wirksamkeit von Einwilligungen selbst prüfen.

Freistellungsanspruch bei Beschwerden und Abmahnungen

Klare Regelungen zur Vergütung: 
CPM –> Tausenderkontaktpreis
Erfolgsbasiert: CPC/CPO/CPA–> Cost per Click/Cost per Order/Cost per Action



„Spam“ in sozialen Netzwerken?

Wettbewerbsrecht, § 7 UWG:
Eine unzumutbare Belästigung ist insbesondere anzunehmen *…+
bei einer Werbung unter Verwendung von *…+ elektronischer Post, 
ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung der Adressaten 
vorliegt.

EU-Richtlinie 2002/58/EG:
„Elektronische Post" ist jede über ein öffentliches Kommunikations-
netz verschickte Text-, Sprach-, Ton- oder Bildnachricht, die im Netz 
oder im Endgerät des Empfängers gespeichert werden kann, bis sie 
von diesem abgerufen wird.

„Spam“ auch in sozialen Netzwerken rechtswidrig

Meist auch Verstoß gegen die jeweiligen Nutzungsbedingungen



Ausführlicher zu den einzelnen Themen:

Rechtspraxis im
Digital Marketing

Praxisorientierte
Übersichten zu allen
relevanten Rechtsfragen



Noch Fragen?

Christian Schmoll
Rechtsanwalt
Justiziar der eCircle GmbH

c.schmoll@ecircle.com
089-12009-787

www.ecircle.com


